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Text 

§ 1 

(1) Das Land Niederösterreich gliedert sich für die Besorgung der Aufgaben der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung außerhalb der Städte mit eigenem Statut in Verwaltungsbezirke als Sprengel der 
Bezirkshauptmannschaften. 

(2) Die Bezirkshauptmannschaften haben als Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Verwaltungsbezirken alle Aufgaben der Hoheitsverwaltung des Landes in erster Instanz insoweit, als 
hiezu nicht durch die Verwaltungsvorschriften andere Behörden berufen sind, und die ihnen durch die 
Verwaltungsvorschriften zugewiesenen Aufgaben der Hoheitsverwaltung des Bundes zu besorgen. Die 
Landesregierung kann den Bezirkshauptmannschaften auch die Besorgung von Angelegenheiten des 
Landes als Träger von Privatrechten allgemein oder im Einzelfall übertragen. Die 
Bezirkshauptmannschaften besorgen weiters die ihnen im Bereich der nach Art. 104 Abs. 2 B-VG 
übertragenen Verwaltung von Bundesvermögen vom Landeshauptmann zugewiesenen Aufgaben. 

(3) Die Landesregierung hat bei Änderungen von Grenzen der Verwaltungsbezirke und bei der 
Verlegung des Sitzes einer Bezirkshauptmannschaft auf eine ökonomische Führung der Verwaltung 
Bedacht zu nehmen. Die Bestimmungen des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 
1920, in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925, werden hiedurch nicht berührt. 


